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Der Vorsitzende des Verbindungsgerichts 
der K.ö.St.V. Gral Wien 

 
An den x 
 

Antrag auf Einberufung eines außerordentlichen Cumulativconvents (ao CC) 
 
Gemäß § 163 Abs. 3 erster Satz GO beantrage ich die Einberufung eines ao CC mit dem TO-Punkt 
Nachbestellung von Mitgliedern des VG. Hinsichtlich des Termins ersuche ich um Rücksprache mit 
mir. 
 

Begründung 
 
Entgegen der Bestimmung des § 295 Abs. 1 GO wurden am CC vom 13. März 2024 für das VG nicht 
neun, sondern nur sieben Mitglieder bestellt. Weiters sind in den anhängigen Verfahren bis zu vier 
Mitglieder gemäß § 309 Abs. 1 Z 1 oder Z 2 GO für einzelne Verfahren auszuschließen. Um eine 
Beschlußunfähigkeit zu vermeiden, ist eine Bestellung weiterer Mitglieder erforderlich. 
 
 

18. September 2024 
 

 
Arminius 


